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Wettspielordnung (WO) des Deutschen Tischtennis-Bundes 
mit Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN 

I Bestimmungen für die Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb 

4 Ermittlung der Spielstärke-Reihenfolge mittels Bilanzwerten und Bilanzwertdifferenzen  
f Bei einer Bilanzwertdifferenz kleiner als 0,000 -0,500 darf nicht umgemeldet werden. 
 Bei einer Bilanzwertdifferenz von 0,000 -0,500 bis 2,000 2,500 kann der Verein ummelden. 
 Bei einer Bilanzwertdifferenz größer als 2,000 2,500 muss umgemeldet werden. 
 
Diese Änderungen treten am 01.11.2008 in Kraft und wirken sich erstmals für die Aufstellung zur Rückrunde 
2008/09 aus. 

 


